
Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-24-03782-1004#1 

• Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a urid § 5 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2023 und der Verteilung durch 

Zu- und Abschläge auf die l;rlösobergrenzen der Kalenderjahre 2026 bis 2028 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Tobias Henn, 

auf Antrag der SWO Netz GmbH, Alte Poststraße 9, 49074 Osnabrück, vertreten 

durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin -
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• am 27.10.2025 beschlossen: 

1. Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2023 sowie 

die Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen der Kalenderjahre 2026· bis 2028 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 20.12 .2024 einen Antrag auf Genehmi-

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2023 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 04.08.2025 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei-

dung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin hat unter anderem mit 

Schreiben vom 25 .08.2025 sowie 19.09.2025 Stellung genommen und einen aktu-

alisierten Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze eingereicht. 

Sie trägt in ihrer Stellungnahme insbesondere vor, dass die Kostenpositionen 

Corona-Prämie sowie Einmaiprämie aus den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-

ten nach§ 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV herausgenommen worden seien, da diese nicht 

im Ausgangsniveau enthalten waren . Die Position „Nachwuchs-lngenieure/Ausbil-

du,ng" sei nachträglich von den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten nach § 11 . 

Abs. 2 Nr. 9 ARegV in die Position dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 

Abs. 2 Nr.11 ARegV umgebucht worden. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 
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Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 405) bestehteine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht .daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

v6rgewqrfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 
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1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Kla-

gegrundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung 

der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen 

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und 

ergänzt. 

Die nach § 21 a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode 

im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 

und § 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertra-

gen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise 

entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwen-

dungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der 

Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. 

Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und In-

vestitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewähr-

leistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden 

(vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 
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1.2 Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 

grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Ab-

weichungskompetenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen 
1 

materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat 

der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die 

Dauer einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der 

Rechtsrahmen für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen 

während einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechts- · 

unsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung 

der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Dar-

über hinaus ersc~wert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwen-

digen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten 

nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteil-

nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober-

grenze anknüpfenden und weiterer nach den, Rechtsverordnungen vorgesehenen 
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Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren könnten sich um Jahre 

verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielset-

zungen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwer-

lich vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 bis 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 
der Jahre 2026 bis 2028 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

3.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahre 2026 bis 2028 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EriWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 5 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2026 bis 2028, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2023 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für'tfie Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren-

zen wird zunächst de~ Saldo zum 31 :12.2023 ermittelt. Dieser wird sodann aufge-

zinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst 

im Jahre 2026 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezihsten Saldos zum 31.12.2023 erfolgt in drei gleichmäßi-

gen Raten ab dem Jahr 2026. Zusätzlich erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 
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Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2024 und im ge-

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 

• Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän-

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2014 bis 2023 in Höhe von 0,64%. 

- 3.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach §4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlösen, . 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 und 16 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. 

§ 34 Abs. 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte-

nen Ansätzen, 

c) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der dritten Regu-

lierungsperiode und den in . der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach § 11 

Abs. 4 S. 2 ARegV, 

d) die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a 

ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichti-

gung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 A_bs. 1 a ARegV • 

ergibt, 

e) die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser-

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 
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Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss-

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge-

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess-

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

tem~n im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie-

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit §§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 

und 2 EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verur-

sacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war, so-

wie 

f) Vorbereitungskosten für den Redispatch 2.0 unter den Voraussetzungen der 

Übergangsregelung gemäß § 34 Abs. 15 ARegV. 

3.3 Dit:ferenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö-

sen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist dieDifferenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er-

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober-

grenze wird in den Anlagen 3a und 3b, sowie der Anlage 3c der von ,der Antrag.:. 

stellerin angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt: 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An-

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen · 3a 

und 3b, sowie Anlage 3c. Soweit die Antragstellerin im Erhebungsbogen zum Re-

gulierungs~onto andere, vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze 

abweichende zulässige Erlöse angesetzt hat, resultieren hieraus in den Anlagen 2 

und 3a unterschiedliche Differenzen zwischen den Angaben der Antragstellerin und 

den durch die Beschlusskammer ermittelten Werten. 
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3.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß§ 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli-

chen Erlösob~rgrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde-

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6, 8, 8b bis 11, 

12a bis 13 ARegV § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

sowie§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 34 Abs. 8 ARegV. 

Kosten oder Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), aus der Nachrüstung gemäß _ der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23· ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), aus 

vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARegV) sowie aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) können 

auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-

Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze. in Folge von beschiedenen 

Anträgen nach Maßgabe des§ 1 Oa ARegV (Kapitalkostenaufschlag) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor-

herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, S. 3 

ARegV. 
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Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19.ARegV (Qualitätselement) möglich. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

Die Antragstellerin hat sich zu dem Verfahren BKB-19/03782-71 . mit dem aufneh-

menden Netzbetreiber darauf geeinigt, dass die Antragstellerin Anteile des Regu-

lierungskontosaldos, die auf das . übergebene Teilnetz entfallen, bei dem Antrag 

nacli § 5 ARegV nicht mehr berücksichtigt. Diese Vereinbarung hat im Antrag der 

Antragstellerin Berücksichtig_ung gefunden. 

3.3.1.1 Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 
nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) . • 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist für das 

Jahr 2023 g~mäß § 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 

2021 in Höhe von 109, 10 zu verwenden. 

3.3.1.2 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb 
bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b ), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 

soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

(Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 

Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11 ), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 
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25a ARegV (Nr. 12a) sowie Kosten und Erlöse nach§ 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 

wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf 

die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. 

3.3.1.2.1. Betriebssteuern 

Die Antragstellerin hat bei der Anpassung der Betriebssteuern nach 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV sonstige Steuern aus einer Betriebsprüfung für das 

Jahr 2021 _in Höhe von- berücksichtigt. Betriebssteuern im Sinne des§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfähige 

Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Steuern sind gemäß§ 3 Abs. 1 AO 

Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung därstellen 

und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen 

allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die 

Leistungspflicht knüpft. Dementsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-

Steuer oder Energiesteuern dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 3 ARegV. 

Die von der Antragstellerin geltend gemachten Kosten aus der Betriebsprüfung i. S. 

d. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV stellen keine Betriebssteuern-dar. 

Es ist davon ·auszugehen, dass die Steuern aus der Betriebsprüfung eine Umsatz-

steuernachza_hlung darstellen, die bereits in der Kostenprüfung zum Ausgangs·ni-

veau im Rahmen des Beschlusses zur Erlösobergrenze für die vierte Regulierungs-

periode nicht als Kostenposition anerkannt wurden ( s. Az. BKB-21-03782-1002#1, 

S.11 f.). 

Die kalkulatorische Berechnung der Netzentgelte erfolgt exklusive Umsatzsteuern. 

Daher ist es nicht sachgerecht, derartige Aufwendungen bei der Bildung von Netz-

entgelten zu berücksichti en. • Die Anpassung der Kosten und Erlöse war somit für 

das Jahr 2023 um u korrigieren. 

3.3.1.2.2. Mehrurlaub 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für betriebliche und tarifver-

tragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, Kosten für 
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den Urlaubsanspruch, der über das gesetzliche Maß hinausgeht, berücksichtigt. 

Derartige Kosten .können innerhalb der dritten Regulierungsperiode angepasst wer-

den, da diese im relevanten Basisjahr 2016 als dauerhaft nicht beeinflussbar klas-

sifiziert worden sind. Das gilt unabhängig davon, ob sich die Regulierungspraxis 

wegen neuer Erkenntnisse diesbezüglich ab der Folgeperiode ändert. 

Mit der Festlegung der Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode ändert 

die Beschlusskammer ihre Verwaltungspraxis und behandelt die Kosten für den Ur-

laubsanspruch, der über das gesetzliche Maß hinausgeht nicht mehr als Kosten für 

Lohnzusa~z- bzw. Versorgungsleistungen. Diese werden als elementare Lohnbe-

standteile angesehen und sind daher nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-

tenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV zu bewerten. Daher kommt die 

Beschlusskammer zu der Auffassung, dass es sich bei derartigen Aufwendungen 

nicht um Lohnzusatzleistungen handeit. Die Freistellung des Arbeitnehmers von. 

seiner Arbeitsverpflichtung steht in solchen Konstellationen einer zusätzlichen Leis-

tung nicht gleich. Der Arbeitgeber gibt für diesen Zeitraum seinen Anspruch auf Ar-

beitsleistung auf, ohne die eigene Leistung an den Arbeitnehmer zu erhöhen. Der 
1 

BGH hat diese Sichtweise jüngst bestätigt (vgl. BGH, Beschl. v. 30.01.2024, EnVR 

39/22). 

3.3.1.3 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 
13, 16 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 
Abs. 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), aus 

vermiedenen Netzentgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARegV), sowie aus Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) wurden 
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vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

angepasst. 

In den Kosten aus Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) sind 

insbesondere auch Kosten aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG 2021, die 

die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG 2021 erfüllen ( § 11 Abs. 2 S. ·1 Nr. 17 

ARegV der bis zum 30.09.2021 geltenden Fassung), enthalten. Mit in Krafttreten 

der ARegV-Novelle zum 01.10.2021 sind diese Kosten sowie die Kosten aus den 

weiteren Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG gemäß § 11 Abs. 5 Nr. 2 

ARegV bei Verteilernetzbetreibern als volatile Kosten anzusehen, wobei die Kosten 

gemäß § 34 • Abs. 8 ARegV bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten. 

3.3.1.4 Anpassung nach Maßgabe des§ 5 ARegV (Saldo des 
Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 

ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 erfolgte 

durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine endgül-

tige Bestimmung, hinsichtlich der Kalenderjahre 2019 und 2020 erfolgte direkt eine 

endgültige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs bzw. drei Kalen-

derjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 und 

§ 5 Abs. 3 S. 2 ARegV (Az. Jeweils BKB-17/3782-01, BKB-20/03782-01 und BKB-

21 /03782-01 ). Maßgeblich für die Bestimmung der zulässigen Erlöse ist der endgül-

tige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu- bzw. Abschlag. Etwaige Abwei-

chungen der von der Beschlusskammer festgestellten Auflösungsbeträge aus den 

Regulierungskontosalden 2013 bis 2016, 2019 und 2020 den Angaben der Antrag-

stellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 
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3.3.1.5 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Q-
Element) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BKB-22/03782-81 ). Daher ist 

diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in ·der 

Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 
•, 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 
3a zu entnehmen. 

3.3.2 Erzielbare Erlöse 

' . 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin · unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas-

sen. Die erzielbaren Erlöse e(mitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren öder Rabatte gewährt wur-

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung .der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.4 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 
ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung .der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 
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von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel- • 

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 

ARegVaus 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV, 

c) genehmigten ·Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV, 

. d) vermiedenen Netzentgelten, 

e) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen, 

f) aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 Abs. 1 S. 1 

EnWG, 

übermittelt.1 

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

1 Bei der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 
Maßgabe des§ 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz-
betreibers.zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze). 
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3.5 Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 
und _dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berück-

sichtigung der tatsächlich entstandenen Ko~ten ergibt 

Die Beschlusskammer hat gern. § 1 0a ARegV gegenüber der Antragstellerin einen 

Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2023 für Kapitalkosten 

genehmigt, die aufgrund von nach dem Basisjahr 2016 getätigten Investitionen in 

den Bestand betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen (Aktenzeichen: BKB-22-

03782-1005#1 ). 

Die Antragstellerin hat gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV die Differenz a_us dem genehmig·-

ten Kapitalkostenaufschlag für.das Jahr 2023 und dem Kapitalkostenaufschlag, wie 

er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten (bezo-

gen auf lnvestitiqnen der Jahre 20_17 bis 2023) ergibt, ermittelt und auf dem Re.gu-

lierungskonto verbucht. Hierzu hat sie der Beschlusskammer gern. § 5 Abs. 4 S. 2 

ARegV Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten der dem Ka„ 

pitalkostehaufschlag zugrunde gelegten betriebsnotwendigen Anlagegüter übermit-

telt. 

Die Beschlusskammer hat in der Genehmigung zum Kapitalkostenaufschlag bereits 

darauf hingewiesen, dass im Verfahren zur Genehmigung des Regulierungskonto-

saldos eine materielle Prüfung der Ist-Kosten erfolgen wird. Hierbei sind die materi-

ellen Vorgaben des § 1 0a ARegV zu beachten. Dies betrifft alle hier relevanten In-

vestitionen der betreffenden Kalenderjahre nach dem Basisjahr. Insoweit ist der Be-
/ 

schlusskammer, auch soweit bereits im Verfahren zur Genehmigung des Kapi-

talkostenaufschlags von der Antragstellerin für einzelne Jahre auf Ist-Kosten abge-

stellt wurde, eine materielle Prüfung im Regulierungskonto nicht verwehrt. Weder 

bestimmt§ 1 0a ARegV, dass eine Prüfung von Ist-Kosten, soweit sie bereits vorlie-

gen, zwingend hier abschließend stattzufinden hätte; noch sperrt die Regelung des 

§ 5 Abs. 1 a ARegV eine solche Prüfung im Regulierungskonto. Wenn der Netzbe-

treiber im Regulierungskonto die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenauf-
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schlag nach§ 1 Oa ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Be-

rücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt, beantragt, bezieht 

sich die diesbezügliche materielle Prüfung auf alle relevanten Kalenderjahre. 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für betriebsnotwendige Maßnahmen beantragt 

werden, die nach den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen 

auch im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wären. Die Aktivierungsgrundsätze 

sind stetig anzuwenden. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antrag- . 

stellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine Rück-
, 

nahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass die 

Aktivierungspraxis verändert wurde. 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach 

dem Basisjahr getätigt wurden. Investitionen, die bis zum oder im Basisjahr getätigt 

wurden, sind Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze nach§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs·. 1 N·r. 1, Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr 

stattfindenden Netzüb~rgängen bedeutet dies, dass die bis zum oder im Basisjahr 

getätigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den über-

gehenden Netzteil betreffen, nach den Vorgaben des § 26 ARegV als Anteil der 

Erlösobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden. Die Auf-

teilung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht. Alle Investitionen 

bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getätigt wur-

den, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für diese Investitio-

nen kann der . aufnehmende Netzbetreiber einen . Antrag auf . Kapitalkostenaufschlag 

stellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem 

Antrag keinerlei Anlagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzüber-

gangs auf einen anderen Netzbetreiber übergegangen sind. Sie behält sich eine 

Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstelle□ sollte, 

dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind. 
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Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 1 0a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatori-

schen Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu histori-

schen AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3_ StromNEV. Anzusetzen ist dabei der Mit-

telwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand. 

Der Netzbetreiber. hat im Jahr 2023 den Anfangsbestand für im Jahresverlauf zuge-

gangene Grundstücke in · Höhe von - angesetzt. Gemäß der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten 

im Zugangsjahr im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (vgl. BGH, Beschl~ss v. 

10.11.2015, EnVR 42/14). Ausgenommen hiervon sind Grundstücke und Anlagen 

im Bau, da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen -

nicht abgeschrieben werden. Diese Vorgehensweise steht nach Auffassung des 

OLG Düsseldorf in Einklang mit den Vorgaben des§ 10a ARegV i.V.m. § 7 Gas-

NEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im Rahmen der Mittelwert-

bildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss 

vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 [V], S. 45 ff.). Dies gilt entsprechend für die Re-

gelungen der StromNEV. Der -Anfangsbestand für die Anlagengruppe Grundstücke 

wird in voller Höhe gekürzt. 

Darüber hinaus ist eine Hinzurechnung in Höhe von - im Jahr 2022 erfolgt, 

die in der Ist-Kostenabrechnung des Regulierungskontos 2022 nicht enthalten war. 

Insofern wertet die Beschlusskammer diese Hinzurechnung als Zugang des Jahres 

2023. Somit ergibt sich ein Endbestand für die Grundstücke in Höhe von 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs-. und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskosten- • 

beiträge und der Baukostenzuschüsse gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV, die 

_die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen 

Anlagengüter . erhalten hat. Der Bundesgerichtshof hat diese Vorgehensweise be-. 
stätigt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 59/19). 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß § 1 Oa Abs. 7 S. 2 ARegV 

der nach § 7 Abs. 6 StromNEV für die dritte Regulierungsperiode geltende Zinssatz 

für Neuanlagen anzusetzen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 
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59/19). Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 

05.10.2016, unter dem Aktenzeichen BK4-16-160, für die Dauer der dritten Regu-

lierungsperiode den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die 

zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach 

Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gern. § 1 0a Abs. 7 S. 3 ARegV nach § 7 

Abs. 7 i.Vm. § 32 Abs. 11 StromNEV. Es ist auch insoweit der für die Berechnung 

der Erlösobergrenzen der jeweiligen Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzu-

wenden. Dieser beträgt in der dritten Regulierungsperiode 2,72 %. 

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 

6,91 X 0,4 + 2,72 X 0,6 = 4,396. 

Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und im Rahmen des Kapitalkos-

tenaufschlags anzuwendende gewichtete Mischzins beträgt damit 4,396 %. 

Im Übrigen verweist die Beschlusskammer auf die Hinweise der Bundesnetzagentur 

vom 21.04.2021 zum Verfahren zur Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines 

Antrages auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlags nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 

i.V.m. '§ 1 0a ARegV für die dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) bzw. 

Strom (2019 bis 2023). 

In der Anlage 5 werden die Werte-der Antragstellerin den von der Beschlusskam-

mer ermittelten Werten gegenübergestellt. 

3.6 Differenz.zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 
Kosten des Messstellenbetriebs (zu dem auch die Messung 
gehört) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent-
haltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird in das Regulierungskonto die Differenz zwischen 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 
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des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört, und den in der Erlös-

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen einbezogen. Die Einbeziehung er-

folgt soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei 

denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verur-

sacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von mo-

dernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetzes (MsbG) handelt. 

G~mäß § 5 Abs. 1 S. 4 ARegV wird in das Regulierungskonto auch die Differenz 

einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammenhang mit 

§§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 und 2 EnWG in Verbindung mit§ 55 Abs. 1 Nr. 

4 oder Abs. 2 MsbO verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung 

zuständig war. 

Nach§ 7 Abs. 2 MsbG in der bis zum 26.05.2023 geltenden Fassun:g sind die Kos-

ten des Messstellenbetriebs von modernen Messeinrichtungen und intelligenten 

Messsystemen nicht in der Erlösobergrenze und den Netzentgelten des Netzbetrei-

bers zu berücksichtigen, sondern dem grundzuständigen Messstellenbetreiber für 

moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten 

für die Abrechnung der Netznutzung von modernen Messeinrichtungen und intelli-

genten Messsystemen verbleiben beim Netzbetreiber und sind weiterhin Bestand-

teil der Netzentgelte. 

Die Antragswerte werden wie von der Antragstellerin angegeben genehmigt. 

3.7 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

D~r Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2023 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

• Abs. 1 S. 1 ARegV, 
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b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8, 13 ARegV und§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV 

und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen ge-

mäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, 

c) den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV sowie 

d) der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tat-

sächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV ergibt 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

• Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er-

folgt gemäß § 5 Abs.• 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun-

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah-

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-

scher Emittenten (0,64 %). 

Die sich danach für die Jahre 2026 bis 2028 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Antragstellerin und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft ·nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 

Anlage 5 Kapitalkostenaufschlag 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 404 7 4 Düsseldorf) 

einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem ooer der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsan-

walt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aµfschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG) 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Wetzl Henn 
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Anlage 1 - Auflösungsplan und Auszug 

Tabellen-
blau 

E1 

E2 

E3 

E4 

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ S Abs. 1 Satz 1 AR09V Er1öscl><3rgrooze (EOG) 9omllß § 4 ARogV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 AR09V 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 AR09V 

Erforderliche lnanspruchn~hmo vo,gol:,gorto~ Not:2.ebooen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARogV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von§ 18 StromNEV. § 6 
Abs. 4 und§ 13 Abs. 5 KWK-G 

§ 5 Abs. 1 Satt 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrleb 

SW.O Netz GmbH 

n&eh § 4 ARogV zulä.s:sigo Erlöse 

erzielbare E,r1öse 
Verziehts:betrag in der Verprobung 

in EOG enthalten• Ans.ätze 
Oifforonz 

tatsächlieh entslandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz. 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz. 

tats.Gchlleh entstandene Kosten 

2023 
[EUR] 

ES § S Abs.. 1 Satz: 2 ARegV ~:~'~:~n ~us genehmigten lnvestitionsm:iißn.-hmon nach in EOG enthaltene Ansätze 

E6 

E7 

E6 

E10 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ S Abs. 1a ARegV 

Kosten (Or Maßnahmen i.S.d. §§ 13 Ab$. 1 S. 1 Nr. 2 und 14 
Abs. 1 S. 1 EnWG (Redispateh 2,0) naeh Maßgab• de$§ 34 
Ab•. 6 S. 1 ARegV 

Auflösung von Notzanschl·usskostenbeiträgen. 
BaukostenzusehOSsen und lnvMtitionuuschüs.s.en nach§ 9 
StromNEV 

Kapitalkostenaufsehlag 

Sonstige 

Verzinsung und AuflOSung des Regulierungskontos 

Bezeichnung 

Jahresanfangsbestand (=Vorjahressaldo) 

Endbestand(= Saldo aus Einzeldifferen.i:en) 

Mittel'N8rt 8U$ JalYosanfangs- und Jah1e.:sendbestand 

Anzu~v~:md„nd„ Zinsutz. gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung 

Saldo Regulierungskonto { = Jah.rese,ndbostand + Vorzlnsu1'9) 

Annuitiitia.ehe BerDek•lchtl9un9 in dor ErfC)$obe,rgr•m• 

Ausv.irtwng auf die Eriösobergrenze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tats.iehlieh entstandene Kosten 
in EOG enthattene Ansätz& 
Differenz 

tob3ehlieh ontsta.ndene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 

Dlff•r•nz 

tat:sachlich entstandene Kosten 
in EOG cmthaltene AM41ze 

Sonstiges 

2026 
(EUR) 

0,64% 

887.098 

2027 
[EUR) 

0,64% 

887.098 

Minderer1ös (EOG.erhbhencl) 

2028 
[EUR) 

0.64% 

887.098 

. • Az: BK8-24-03782-1 004#1 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

E1 

E2 

E3 

E5 

EO 

E7 

Es 

EO 

E10 

Rechts9Nndl•g• Besch„ibung 

§ $Ab$.1 S.tz. 1 ARegV &16:sobergrenz:e (EOC)gfflliß§ ,f ARegV 

§ 5Ab$. 1 &112.2 ARegV 

§ SA.In. 1 S.tz 2 ARegV 

§ SAbs.. 1 &lt% 3 ARegV Kostorr.«&ndeNnCJ Me:;,w,g / Me=l.clcnbetricb 
tat,.lchl:h enbtandono K0$1Cn 
In EOG enlhaJleno An:sltzo 
DIN«enz. 

§5.AM. 1 Satz2ARe,gV l<apta!~on 8114 91MM'lfg1on h•v,.atllot1Smatwlh:'l'u,n ~chli:l'I en~ndene K~1cn 
l\3eh§23ARegV • ln EOGenlhalene~'llC 

Olffwenz: 

§5Abs. 1 Satz 2ARe-gV 
Ko,tent\'.lrMIBnetwM-n l S.d. §§ 13Abs. 1 S.1 Nr. 2 uid ~ehi:hent,ta,nclen,e Ko-...tell 
14 Ab$. 1 S. 1 EnWG {Rtdbpatdl 2.0)naeh MaBQabe In EOG enlha...19et'le An,.J,tte 
~ § 34 Ab'- 8 S. 1 ARt:QV Olrf.,..nt 

§SAb:s..1 S~tz.2ARogV 
AI.Jft6,u,g vcn Ne~::terl)cllnport, tabOehl:h ent::undone t<~cn 
8M.lk.~rm.iod'U~undlrwe::ti~~nach§ ln EOGenlhalleneAn~uc 
o StromNEV Oltf1rent 

§ S Ab:. 18 ARegV Kaplblko:.te,rouf"..chlag 
~ehld'I en~ndcne K~cn 
In EOG enlhaelene ~ 

§SAb3. 1 SalZ2ARegV 

....... 

Olf'fonnz 

tac,lehld'I en~nclene K~..ten 
In EOG enlhlllene A/1$31Ze 

OIN.-.nz 

Sonst tt 

Summe aus Elnnldfffetef\Zefl 

SWO Netz GmbH Az: BKB-24-03782-1004#1 
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Anlage 3a - Vergleich der Erlösobergrenzen SWO Netz GmbH Az: BKS-24-03782-1004#1 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 2023 

Abweichung 

Netzbetreiber 

Erlösobergrenze 2023 45.900.448 € 

Formelbestandteile 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

Anpassung VPlt / VPIO 

Anpassung PFt . 

Kapitalkostenaufschlag 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Regulierungskonto 

davon Annuität aus Saldo 2013-2016 

davon Annuität aus Saldo 2019 

davon Annuität aus Saldo 2020 

Sonstiges 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 



MI• 3b • Vtr;Wdl WS 1.111d ~ nfdlt boclnllw~btN Ko,tei\ 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 2023 

lvom Slatl::tlxhen 8uncf«s-Amt ~onUichter 
V«t,ralJCtlOfJ!rei:;gos.amtindex d~ vorletzten Kalenderjahre: 
vor dem Jahr, filr da$ die EtlO;oborgronze gilt(§ 8 ARegV) 

Oau.fhaft nfehl bMlnflussbare Koat.-n nach § 11 Aba.. 2 AA.gV 

2 - 1 

2 - 2 

2 - 3 

2 - 5 

2-8 

2 - 7 

2·8 

2•.8b 

2 - 10 

2 -11 

2- 12a 

EPMK 

S.1%2 
Son,-tig,e 

Sau,4 

G~ktte Abn;ihmo- und Vergütung::pfrtehlen 

8etrioeb,$touorn 

Erlordcirliche lnan:pruchnatlme ~~or Nctzdxmon 

N:tehrüe.tung von Wo:.h~ri,h~rn ~h § 10 ~. 1 SFSl.abV 
und Ar/~ g4'ff'lilll § 22 Syo,SLa.bV 

Genehml;te lnve::tillon:;maan4hmon nac:h § 23 AA.egV 

AuflOOung de, Abzug:;t,etrag~ nach § 23 A?n. 2a JJ,R,,gV 

Mohl'k=ten für die Errichtung. det1 Bollieb und d;o ~ng 
\'OnEr~ 

V.-mi«l..-e NettentQe,lto Im Sinne von§ 18 &:rom~EV. § 13 
A&l. 2 EnFG wd § e Abt, 4 und § 13 Ab$, $ l<WK.0 

Za'hlungel'I :tn Stadto oder Gom• indon ~h Ma{l.oabo von § 5 
~.4StromNEV 

6ettieblieho 1,1nd t.ariM:,rtragliche Vereinbarungen zu 
Lol'vlzusatz. und Ver:«p;,tei,li.in11M (Ab:;ehlt.lS3 vor 
31. 12.2018) 

Betrieb► und Pet,<,nalrabtlti~eit 

Beruf~u~blldung und Weiterbildung im Unternehmen und wn 
Setrlob,kind~t.Sttco für IGndeir der Im Neutiereteh 
~hbfti en Bwfebängehörigen 

Forschung und Ent'Meklung nach M#ti$gJbo ~ § 25a AA09V 

Aufl6~ YOn Nott:lon,c:hlu~ko,tonboitrigen, 
8auko:ltenzusch0~,en und ln\'e:&tllionSZ1JsehO"en ~ § 9 
StromNEV 

Engpa;:;management\oe.ten (EPMK) n:ieh § 34 Ab'- 8 AA09V 

Ko;lon odor Erl6$e au, Maßnahmen eines e«toibor; von 
Sttomwrs«~ng,.,euen, die oinor v.irk$00len 
Verf~hterurogulionJn unt 

~Dn oder Erlö:,e edgrund einer frelwlllioen 
$elb,,h•ordlic::hti.no nach§ 32 Abe. 1 Nr. 4 AA.e,;V 

Summe 

N.tzlMtNlb.r 

Kai.nde,talw ""' l<al•,.rjahr 

21»1 100. 10 2021 

SWONetzGmbH 

BN• tzA 

""' 
100,10 

Abt.wlchung 

0,00% 

Abweichung 
(EUR) 

Ar. BKB-24-03782-100Ul1 



Anlage3e• Net.zv«~ 

~ondo 
Nr. deG 

Notzüb«• 
o•nos 

NotzvorAn 
dorun; , ... _ 
Zugang) 

A\::lenzelehen 

Nouabgang ~ 10/037&2-71 &Jron (L«Le) 

Summe: 
01.0 1.2021 

E.a,-
obergrenze 

[EUR) 

d.wuorhgft. ..... 
boolnfluS$-
'-• 

Kost1Jn•ntelle 
IEURI 

VOfObor• 
gohend rid't 
boolnltU$3• 

nicht 
libgebluto· 
~ft\lH-

bt>re bt>ro 
Ko,teriantelle Kcstenantoile 

(EUR) ('EUR) 

$V/ONetzGmbH 

El!izlenz-
BonU3 n.ch 
121 AA.e,aV 

('EUR) 

Ouel!tlts--
dement 
(EUR) 

Volatile 
Kosten 
(EUR) 

...., 
Rogull~ ,.,... 

(Et.JR( 

Hamf•H 
IEURJ 

z., 
ObOl'l'.wgonclo 
anorkann» 

K~onffirdlo 
Boochalfung 
vonV•rfusl• 

onergie 
IE\JRJ 

z., 
Clb«'tritgende 

don 

""'""""""" Kosten :u 
Grunde 
!legende 
Menge 
('kVlh) 

Az:. BKß.24,.03782-1004#1 

R,t.,..,.. 
prei, der 
Voletl1en 
Kosten 

(€ / MWh) 



Anlage 4 - M_essstellenbetrieb 

Ermfttlung d•r Oiffernz. gemäB § 5 Abs. 1 S.3 ARegV 

F(ird.as 1CatendCfjah1 bC!I cmzten.ttr l.cmunescrt>rin&\)ngtntS1chefl<So 1Cos1cn dMkoft~ntloncll1:nMO$$$toClen~bs. 
(elnsehlle81kll Mcssunl] (1 S Abs. t S. 3 A.Rl1!V'). 

....,.CAJ>EX 
lndet &linobcrercnte2022 entl\:,ltfflCr AAlllll~dOI Kos.tan des M~c-11enbctricb$(Olnselltie811ch Mttsu"l) 

~ d!A"(h Än~dor bH ... ~ ::,nut;w"ffllt k(lr'lve,'!Uo!,dlon Moz;orlt.n ~...adlt. be4 denen<'°' 
N~M~stng oder Me:.s:~btirltb d!Jl'C:Mjhrt 

davon dt.Rf'IJ.ncfer\JngdorZtNOt!lt An~::l'UtOfvon.,~ht. beidonen dar ~<i.Keh Oinomodetno 
""""cnichbJnglmS~ffl§tNr. 1S M~I.V.m.§01 Al;i;.1 Nr. 4M::tiG ($c)cf~of, ff'IME}ooe.-otl 
htellr,er,tc; t.1.e:.w,•...temttl Sn,o~§2Nr, 7 Mtba .-cetztwurclct • 

Netzbetrelbtr 
(EUR) 

BundHn•tt• 
ag•ntur 
[EUR) 

SWO Netz GmbH 

Anz.ahl der MHMlnrlchtungen 

31.12.2022 
[Stilek) 

31.12.2023 
[Sttlek) 

31.12.2016 
[Stilek) 

8 1.Mldeanetzagentur 

31.12.2022 
[StOekJ. 

31.12.2023 
[Stock) 

Az: BK8-24-03782-1004#1 

Kapitalkosten der 
Anlagen-

grupP41 "Zlhltr, 
Anteil C• pex MesNlnrieh,. 
NetzbtltNl!M>r tungen , Uh„n, 

TFR-Emplln-90( 
•ua dem l<l<Auf 

2023 [EUR) 

w rbleibtnde 
OPEX 
(EUR] 
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Anlage 5 - Kapitalkostenaufschlag SWO Netz GmbH Az: BK8-24-03782-1004#1 

&mtllungW 01fr..-.nzorwnl.1 §SAbe. 1• ARegV 

lllllkHlc:henl•bl~ Kflpltfllkoaltn 
Plllnwwto Bo9Clllu" KKAuf 
Dtffff41N 

VN8 criclh,li,_Not:r 
\91 SWTENIIC!GmtiH&Co.KG 
VP'2 M\ll!IOPTIMOGnilH & O,. l(G 
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